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ß. Gesetz: Wiener Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1972. 

5. 
Gesetz vom 27. Oktober 1972 betreffend 
die Zuständigkeit zur Ausübung der Dienst
hoheit über die Wiener Landeslehrer für · 
Volks-, Haupt-, Sonderschulen und Poly
technische Lehrgänge sowie für gewerbliche 
und kaufmännische Berufsschulen (Wiener 

Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1972) 
Der Wiener Landtag hat .besdilossen: 

Auf Grund des Art. 14 Abs. 4 lit. a des Bun
des-Verfassungsgesetzes in per Fassung von 1929 
wird die Zuständigkeit zur Ausübung der Dienst
hoheit des Landes Wien über die Landeslehrer 
für Volks-, Haupt-, Sondersdiulen und Polytedi
nische Lehrgänge (allgemeinbildende Pflicht
sdiulen) sowie für gewerblidie un.d kaufmänni
sdie Berufssdiulen (beruf.:Jbildende Pflichtschulen) 
wie folgt geregelt: 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen \ 

§ 1. (1) Die Ausübung der Diensthoheit des J 

Landes Wien über die Landeslehrer obliegt der 
Landesregierung. 

(2) Die Durdiführung der in den folgenden 
Bestimmungen nidit anderen Behörden vorbe-. 
haltenen Maßnahmen zur Ausübung der Dienst
hoheit wird dem Stadtsdiulrat für Wien über
tragen. 

§ 2. ( 1) Der Landesregierung di:>liegt auf Vor
.sdilag des Stadtschulrates für Wien (Kollegium): 

a) die Erstellung des Dienstpostenplanes ge
mäß Art. IV Abs. 2 des Bundesverfassungs-
gesetzes BGBI. Nr. 215/1962, · 

b} die Erlassung von Verordnungen über die 
Erklärung und Aufhebung der Sdiuilfestig
keit gemäß § 19 Abs. 5 des Landeslehrer·· 
Dienstgesetzes, BGB!. Nr. 245/1962, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGB!. Nr: 245/ 
1965, 340/1965, 171/1966, 298/1968, 288/ 
1969, 247/1970, 28611971 und 229/1972. 

(2) Die Landesregierung entsdieidet in folgen· 
den Angelegenheiten auf Vorsdilag des Stadt
schulrates für Wien (Kollegium}: 

a) Ernennung, 
b) Auszeidinungen und Auszeichnungsanträge, 
c) Verleihung der sdiulfesten Stellen gemäß 

§ 21 des Landeslehrer-Dienstgesetzes,1 
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d) Versetzung in den Ruhestand von Amts 
wegen, 

e) Ausübung des Gnadenrechtes gemäß § 57 
des Landeslehrer-Dienstgesetzes. 

(3) Die Landesregierung entsdiddet über Be
rufungen gegen Bescheide des Stadtschulrates für 
Wien. 

§ 3. Die Zahlung und Verredinung ·der in den 
für die Lehrer geltenden dienst-, hesoldungs- und 
pensionsreditlidi·en V-0rsdiriften vorgesehenen 
Geldleistungen obliegen grundsätzlich dem Magi
strat der Stadt Wien. 

Abschnitt II 

Qualifikationsbehörden 

§ 4. (1) Zur V-0rnahme der Dienstbesdireibung 
einsdiließlich der Gesamtbeurteilung(§§ 50 ff. des 
Landeslehrer-Dienstgesetzes) wird beim Stadt
sdiulrat für Wien eine Qualifikationskommission 
eingesetzt. 

(2) Der Qualifi.kationskommission gehören an: 
a) der Amtsdirektor des Stadtschwlrates für 

Wien als Vorsitzender, 
b) die Bezirksschulinspektoren und Berufs. · 

sdiulinspektoren, 
c) gewählte Vertreter (Stell'Vertreter) der Leh

rer (§ 13 Abs. 1 und 2). 
(3) Die Qualifikationskomm~ssion verhandtlt 

und entsdieidet in Senaten. Jeder Senat besteht 
aus· dem nadi den schulbehördlidien Vorschriften 
zuständigen Bezirkssdiulinspektor bzw. Berufs
sdiulinspektor als Vorsitzenden und zwei gewähl
ten Vertretern (Stellvertrete'm) der Lehrer jener 
im § 13 Abs. 1 und 2 angeführten Gruppe, der 
der -zu -beurteillende Lehrer angehört. 

( 4) Die gewählten Vertreter (Stellvertreter) der 
Lehrer müssen in den Fällen des § 13 Ahs. 1 lit. d, 
f und j dem Inspektionsbezirk des V-0rsitzenden 
angehören. 

§ 5. (1) Zur Entscheidung über Berufungen 
gegen die Gesamtbeurteilung (§ 54 des Landes
lehrer-Dienstgesetzes) ist die am Sitze des Stadt
schulrates für Wien eingesetzte Qualifikations
oberkommission zuständig. 

(2) Der Qualifi.kationsoberk-0mmission gehören 
an: 

a) ein reditskundiger Beamter als Vorsitzen
der und ein reditskundiger Beamter als 
d<':s~en Stellvertreter, 

b) die Landes.schulin.spekroren, 
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